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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Annabell Krämer (FDP)

und Antwort

der Landesregierung - Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur

Volumen der bewilligten Anträge beim Ganztagsausbau II

Vorbemerkung der Fragestellerin:

Mit der Antwort auf die Kleine Anfrage Drs. 20/4078 der Abgeordneten Annabell Krä-

mer (FDP) hat die Landesregierung die bis dahin bewilligten 201 Anträge (Landes- 

und Bundesmittel) aufgelistet.

1. Welche Anträge wurden in der Zwischenzeit neu bewilligt?

Antwort:

Von insgesamt 423 Anträgen mit einem potenziellen Fördervolumen von rund 683 

Millionen Euro hat die IB.SH gut 98 Prozent der Anträge vorgeprüft und bearbeitet. 

Lediglich acht Anträge (rund 2 Prozent) sind noch vollständig unbearbeitet. Nach In-

krafttreten der geänderten Förderrichtlinie wurden erste Anträge detaillierter geprüft 

und bei Bedarf seitens der IB.SH Rückfragen an die Schulträger per Mail gestellt. Auf 

Basis von bisher eingegangenen Antworten konnten nachfolgende sechs Anträge als 

bewilligungsreif eingestuft und unmittelbar bewilligt werden:
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Antragsteller Maßnahme für Beantragte 
Zuwendung

Bewilligte 
Zuwendung

Amt Lensahn Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn 18.069,00 € 18.069,00 €

Gemeinde Oeversee Grundschule Oeversee 19.009,44 € 19.009,44 €

Amt Marne-Nordsee Grund- und Gemeinschaftsschule Marne 12.920,00 € 12.920,00 €

Grundschulträger-verband 

Heider Umland

Grundschule Hemmingstedt 23.229,76 € 23.229,76 €

Christliche Schule Kiel e.V. Grundschule Christliche Schule Kiel e.V. 18.470,68 € 18.470,68 €

Landeshauptstadt Kiel Hermann-Löns-Schule 11.420,60 € 11.420,60 €

Viele Antworten sind noch unvollständig, sodass die IB.SH proaktiv Gespräche mit 

den Schulträgern führt. Eine Mitwirkung der Antragssteller für die weitere Bearbei-

tung der Anträge ist erforderlich.

2. Wie hoch sind das Antrags- und das Bewilligungsvolumen je Antrag?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1).

3. Wie hoch ist die Bewilligungsquote der neu bewilligten Anträge insgesamt?

Antwort:

Die Bewilligungsquote der im Rahmen der in Antwort zu Frage 1 angegebenen An-

träge liegt bei 100 Prozent.

4. Wie hoch ist die Bewilligungsquote aller bewilligten Anträge insgesamt?

Antwort:

Die Bewilligungsquote für alle (bislang) bewilligten Anträge liegt bei 92 Prozent.

5. Wie viele Anträge sind noch nicht bearbeitet?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1).
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